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Organisationsplan (1/2):
Mitgliederversammlung / Vorstand

Mitgliederversammlung
(stimmberechtigt sind alle ordentlichen Mitglieder 

und Ehrenmitglieder ab 18 Jahren)

Vorstand

2. Vorsitzender Hauptkassier G.-Jugendleiter Schriftführer1. Vorsitzender

Ausschüsse
(z.B. für 

Jubiläumsfest)

Ressorts
(z.B. für Bauten, 

Mitgliederverwaltung, 
Öffentlichkeitsarbeit)

Jugendsprecher 
der Abteilungen

wählt (alle 2 Jahre)

besteht aus

bildet bei

Bedarf

bildet bei

Bedarf

Anliegen der Jugendlichen werden im

Vorstand durch den Gesamtjugendleiter

vorgetragen und vertreten

Kassenprüfer 
(mind. 2)wählt

(alle 2 Jahre)



Organisationsplan (2/2):
Vereinsrat / Abteilungen

Vereinsrat

Vorstand (5)
den Abteilungsleitern

und jeweils einem 
weiteren Vertreter (12)

den Ressortleitern
(bei Bedarf)

(kein Stimmrecht)

besteht aus

Abteilungsversammlung

Abteilungsausschuss

Abteilungsleiter
mindestens einem weiteren Vertreter
z.B. Kassier (Pflicht bei eigenen Kassen), 

Jugendleiter, Schriftführer

wählt (alle 2 Jahre)

besteht aus

Kassenprüfer 
(bei eigenen Kassen)wählt

Jugendliche ab 14 J.
der Abteilung

Jugendsprecher
der Abteilung

wählen

optional:

Pro Abteilung:



• Entgegennahme des Geschäfts- und Kassenberichts durch den 1. Vorsitzenden 
und den Kassier

• Entgegennahme des Berichts der Kassenprüfer

• Entlastung des Vorstands

• Neuwahlen des Vorstands und der Kassenprüfer

• Beschlussfassung über Anträge

– Satzungsänderungen

– Auflösung des Vereins

– Festsetzung der Höhe von Beiträgen, Zusatzbeiträgen, Umlagen, 
Aufnahmegebühren

Zuständigkeiten (1/5):
Mitgliederversammlung



• Laufende Vereinsangelegenheiten

• Aufgaben und Angelegenheiten, die nicht in der Satzung geregelt oder einem 
anderen Vereinsorgan zugewiesen sind

• Einberufung einer ordentlichen/außerordentlichen Mitgliederversammlung

• Festlegung von Ressorts und deren Besetzung (z.B. für Mitgliederverwaltung, 
Öffentlichkeitsarbeit, Finanz- und Steuerfragen, Bauten, Zuschüsse)

• Festlegung von Ausschüssen für besondere Aufgaben

• Verwaltung des Vereinsvermögens

• Ggf. beratende Teilnahme an Abteilungsausschuss-Sitzungen

• Verhängung von Strafbestimmungen (Verweis; zeitlich begrenztes Verbot der 
Teilnahme am Sportbetrieb und an Veranstaltungen des Vereins; Ausschluss; 
Geldstrafen bis 500 Euro)

• Der Gesamtjugendleiter vertritt Anliegen der Jugendlichen (Jugendsprecher-Info)

(Vorstand im Sinne des § 26 BGB sind der 1. und 2. Vorsitzende, sie vertreten den 
Verein gerichtlich und außergerichtlich mit Einzelvertretungsbefugnis)

Zuständigkeiten (2/5):
Vorstand



• Vorbereitung von Vereinsveranstaltungen

• Vorbereitung der Mitgliederversammlung

• Beschlussfassung über größere Vorhaben des Vereins

• Beschlussfassung über Einrichtung und Auflösung von Abteilungen

• Beschlussfassung über den Haushaltsplan

• Beschlussfassung über Beschwerden von Mitgliedern gegen Beschlüsse des 
Vorstands (Berufungsinstanz in der Rechtsprechung)

• Beschlussfassung über die Ordnungen des Vereins

Zuständigkeiten (3/5):
Vereinsrat



• Wahl des Abteilungsausschusses und des Abteilungskassenprüfers *

Weitere „Zuständigkeiten“, die in der Satzung aber nicht vorgeschrieben sind:

• Entgegennahme des Geschäfts- und Kassenberichts durch den Abteilungsleiter und 
den Abteilungskassier *

• Entgegennahme des Berichts der Abteilungskassenprüfer *

• Entlastung des Abteilungsausschusses

• Beschlussfassung über Anträge

– Festsetzung der Höhe von Abteilungs-Beiträgen, -Zusatzbeiträgen, -Umlagen, 
-Aufnahmegebühren

– Änderung an der Abteilungsordnung oder am Haushaltsplan der Abteilung

*) nur bei Führung eigener Kassen in der Abteilung

Zuständigkeiten (4/5):
Abteilungsversammlung



• Durchführung des Sportbetriebs

• Laufende Abteilungsangelegenheiten

• Berichterstattung zum Vorstand

• Vertretung der Abteilung im Vereinsrat

• Vorbereitung und Durchführung von Abteilungsveranstaltungen 
(Bekanntgabe zur Zustimmung an den Vorstand bei großen, überörtlichen Veranstaltungen)

• Vorbereitung und Durchführung der Abteilungsversammlung

• Beschlussfassung über Vorhaben der Abteilung

• Festsetzung der Höhe von Abteilungs-Beiträgen, -Zusatzbeiträgen, -Umlagen, 
-Aufnahmegebühren
(im Normalfall wird eine Bestätigung von der Abteilungsversammlung eingeholt)

Zuständigkeiten (5/5):
Abteilungsausschuss



Die Inhalte spiegeln Satzungsbestimmungen wider oder müssen als 
Ergänzung zur Satzung des Vereins betrachtet werden. Es darf keinen 
Widerspruch zu Satzungsbestimmungen geben. 

Diese Aufgabenordnung wurde am 11.07.2013 vom Vereinsrat beschlossen 
und tritt mit diesem Tage in Kraft. Sie ersetzt alle vorhergehenden 
Aufgabenordnungen. 

Kuppingen, den 11.07.2013 Unterschriften des Vereinsrats: 

Inkrafttreten


